
§ 3

§ 3 
 
1Die notwendigen Kosten für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und Erweiterungsbauten privater 
Volksschulen und Sonderschulen werden vom Staat im Rahmen der im Haushalt für diesen Zweck 
bereitgestellten Gesamtsumme ersetzt. 2Der Gesamtbetrag für den Bau dieser Schulen wird in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen der öffentlichen Hand für den öffentlichen Schulhausbau 
festgesetzt.


